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Gutacht l iche  Ste l lungnahme R1 
zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften 
Revision 1, die gutachtliche Stellungnahme vom 24. März 2014 verliert hiermit Ihre Gültigkeit. 
 
 

Auftraggeber:  hapa AG 
Neunstetter Straße 33; D-91567 Herrieden 
 

Gegenstand:  Systemprüfung RC2 / RC2N 
Einbruchhemmende Kunststoff-Fenster  
nach DIN  EN 1627-1630 

Material und Profile 
 

 
hapa therm 5plus 

hapa therm 5plus premium 

hapa therm 7plus 

diverse Aluminium-Vorsatzschalen 

Öffnungsart  Ein- und zweiflügelige, nach innen öffnende Dreh- und 
Dreh-Kipp-Fenster 

Beschlag:  Roto NT K3/100 – (12/20-13) 

Roto NT K6/100 & K6/130 – (12/20-13) 

Prüfung nach:  DIN EN 1627-1630 Klassifizierung RC2 / RC2N 

 
Leinfelden, 06.06.2014 
 
 
 
 

 
i. V. Martin Barck 
(Leiter Internationales Technologie-Center) 
 
 
 
 
 
 
 
Dient zum Nachweis der einbruch-
hemmenden Eigenschaften 
Grundlage: 
PN 10 911 1246 vom 24.04.2013 
PN 10 911 1249 vom 12.06.2013 
PN 10 911 1250 vom 12.06.2013 

Gültigkeit: 
Die gutachtliche Stellungnahme verliert ihre 
Gültigkeit mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
zitierten Prüfberichts 
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 2 Grundlage der Beurteilung 
 3 Beurteilung 
 4 Ergebnis und Aussage  
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1 Auftrag 
 
Die hapa AG beauftragt beim ROTO – ITC eine gutachtliche Stellungnahme zu folgendem 
Sachverhalt: 

Klärung des Einflusses der unten aufgeführten Änderungen bzw. Abweichungen zu dem 
geprüften Probekörpern auf dessen einbruchhemmenden Eigenschaften nach  
DIN V ENV 1627 – 1630 Widerstandsklasse RC2 / RC2N 
 
2 Grundlagen der Beurteilung 
 

- PN 10 911 1246 vom 24.04.2013   
- PN 10 911 1249 vom 12.06.2013   
- PN 10 911 1150 vom 12.06.2013   
- Vom Auftraggeber eingereichte Dokumente und Konstruktionsunterlagen zur 

Dokumentation der Änderung 
 
3 Beurteilung 
 
Tabelle 1 Überprüfung der Abweichung 

Geprüfte 
Konstruktionen 

Zweiflügeliges Kunststoff-Fenster (hapa therm 5plus), Außenmaß (B x H) 1754 
mm x 938 mm, Flügelfalzmaß DK-R (B x H) 800 mm x 800 mm, Flügelfalzmaß 
D-L (B x H) 800 mm x 800 mm, 12 x Zapfenverriegelung, maximaler 
Verriegelungsabstand  900 mm. NT K3/100. PN 10 911 1246 vom 24.04.2013. 
 
Zweiflügeliges Kunststoff-Fenster (hapa therm 5plus), Außenmaß (B x H) 2554 
mm x 1338 mm, Flügelfalzmaß DK-R (B x H) 1200 mm x 1200 mm, 
Flügelfalzmaß D-L (B x H) 1200 mm x 1200 mm, 18 x Zapfenverriegelung, 
maximaler Verriegelungsabstand  750 mm. NT K3/100. 
PN 10 911 1249 vom 12.06.2013. 
 
Einflügeliges Kunststoff-Fenster mit seitlichem Festfeld (hapa therm 5plus), 
Außenmaß (B x H) 1534 mm x 938 mm, Flügelfalzmaß DK-R (B x H) 800 mm x 
800 mm, 6 x Zapfenverriegelung, maximaler Verriegelungsabstand  900 mm. 
NT K3/100. PN 10 911 1250 vom 12.06.2013. 

 
Abweichungen 
 
 
 

 
Für ein- und zweiflügelige Fenster sollen folgende Flügelfalzmaße gelten: 
Flügelfalzbreite 490 mm - 1400 mm und Flügelfalzhöhe 600 mm - 2400 mm 
 
Es sollen ein- und zweiflügelige, nach innen öffnende Sicherheits-Kunststoff-
Fenster, wahlweise mit seitlichen Festfeld und/oder Unter/Oberlicht, durch 
Pfosten/Kämpfer getrennt oder als Stulp gebaut werden können. Zudem sollen 
wahlweise die Profile hapa therm 5plus, hapa therm 5plus premium oder hapa 
therm 7plus, sowie deren Ausführung mit Aluminium-Vorsatzschale eingesetzt 
werden können. 
 
Ergänzung 05.05.2014: 

Abweichend von den geprüften Elementen, soll die Roto Bandseite K6/130 mit 
aufgenommen werden. Ebenfalls sollen Zink-Druckguß-Schließstellen mit Art.-
Nr.: 641 920; 641 921; 641 922 & 641 923 verwendet werden können. 
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Gutachtlich 
zugelassene 
Ausführungs-
varianten 
 

 
Für ein- und zweiflügelige Fenster gelten folgende Flügelfalzmaße: 
Flügelfalzbreite von 490 mm bis 1400 mm und  
Flügelfalzhöhe von 600 mm bis 2400 mm  
 
Ein- und zweiflüglige, nach innen öffnende Sicherheits-Kunststoff-Fenster, 
können wahlweise mit seitlichen Festfeld und/oder Unter/Oberlicht, durch 
Pfosten/Kämpfer getrennt oder als Stulp gebaut werden können. Zudem 
können wahlweise die Profile hapa therm 5plus, hapa therm 5plus premium 
oder hapa therm 7plus, sowie deren Ausführung mit Aluminium-Vorsatzschale  
und die Roto Bandseite K6/130 eingesetzt werden. 
 
Ergänzung 05.05.2014: 

Abweichend von den geprüften Elementen, kann die Roto Bandseite K6/130 
mit aufgenommen werden. Es könnenzudem die Zink-Druckguß- 
Schließstellen Art.-Nr.: 641 920; 641 921; 641 922 & 641 923 verwendet 
werden. 
 

 
Beurteilung 

 
Unter Berücksichtigung der Prüfergebnisse der oben genannten Prüfungen, 
den Beschlagsunterlagen der Fa. Roto Frank AG und den vorliegenden 
Dokumenten der Fa. hapa AG ergibt sich bei oben genannten Abweichungen 
keine Verschlechterung der einbruchhemmenden Eigenschaften, sofern die 
Bauart nicht verändert und der maximale Abstand zwischen den 
Verriegelungspunkten von 900 mm nicht überschritten wird. Weiterhin ist für 
die Baugröße der Elemente das Größendiagramm der Roto Frank AG 
anzuwenden. 

 
4 Ergebnis und Aussage 
 
Aufgrund gutachtlichen Überprüfungen der Prüfergebnisse gemäß oben benannter 
Prüfberichte, führen die unter Abschnitt 3 beschriebenen Änderungen bzw. Abweichungen zu 
keiner Verschlechterung der im Prüfbericht bestätigten Eigenschaften des Probekörpers. 
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5. Kundendokumentationen Hinweis: Die nachfolgenden Darstellungen basieren auf Unterlagen des 
Auftraggebers. Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 
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